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Eigenmächtiger Beschluss des Gemeinderats
Bis 2016 gab es im Bereich zwischen Zytglogge 
und Nydeggbrücke keine solchen Anzeigeta-
feln. Auf Antrag der Tiefbaudirektion der Stadt 
Bern beschloss der Gemeinderat im Februar 
2016, den Kornhausplatz und die Haltestellen 
der Trolleybuslinie 12 in der Kram- und der 
Gerechtigkeitsgasse mit denselben Anzeige-
tafeln zu versehen, die wir aus dem restlichen 
Stadtgebiet kennen. Die Denkmalpflege und 
das Stadtplanungsamt informierten den Ge-
meinderat darüber, dass solche Tafeln in 
diesem empfindlichen, zum Kern des UNESCO-
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Barrierefreiheit im Weltkulturerbe: 
Abfahrtsanzeigetafeln in der 
unteren Altstadt
Enrico Riva

Als Benützerinnen und Benützer des öffentlichen Verkehrs 
sind wir oft froh, an einer Haltestelle auf den Anzeigetafeln 
zu sehen, wann unser nächster Tram- oder Buskurs abfährt. 
Manchmal merken wir, dass wir einen kürzeren Weg auf-
grund der Wartezeit genau so gut zu Fuss gehen können. 
An Haltestellen mit mehreren Verbindungen sehen wir, 
ob der nächste Kurs einer anderen Linie für uns praktischer 
wäre. Wie kommt es dazu, dass der Heimatschutz sich nun 
in einem Beschwerdeverfahren gegen solche Anzeigetafeln 
wehrt? Eine etwas längere Geschichte, die hier erzählt 
werden soll.

Weltkulturerbes gehörenden Bereich nicht 
bewilligungsfähig seien. Dies beachtete der 
Gemeinderat nicht; er unterliess es auch, für 
die Installation der Anzeigetafeln die gesetz-
lich vorgeschriebene Bewilligung einzuholen.

Die untere Altstadt von Bern als beson-
ders schutzwürdiges Baudenkmal
1983 hat die UNESCO die Altstadt von Bern 
vom Bubenbergplatz bis zur Nydeggbrücke 
zum Weltkulturerbe erhoben. Im Bundes-
inventar der schützenswerten Ortsbilder der 
Schweiz (ISOS) ist die Altstadt von Bern als 
Schutzobjekt von nationaler Bedeutung ge-
mäss Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG) 
verzeichnet. In der Bauordnung der Stadt 
Bern1 wurde entsprechend für die Altstadt ein 
besonderes baurechtliches Regime geschaffen.

Innerhalb der Altstadt kommt der unteren 
Altstadt der höchste Wert zu. Hier befindet 
sich am meisten historische Bausubstanz; das 
Bild der Gassen und Plätze, der Fassaden und 
Dächer präsentiert sich weitgehend unver-
sehrt. Aufgrund seiner nationalen Bedeutung 
verlangt das eidgenössische Recht die «un-
geschmälerte Erhaltung» dieses Stadtteils.2 

Q 1 Die 2016 an den Fassa
den der unteren Altstadt 
montierten Abfahrts-An-

zeigetafeln stellen aus Sicht 
des Heimatschutzes einen 

empfindlichen Eingriff in das 
UNESCO-Weltkulturerbe 

der Altstadt von Bern dar.
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Das bedeutet nicht, dass die untere Altstadt 
unter eine Glasglocke gestellt ist und keine 
Änderungen mehr erfahren darf; wir wollen 
hier kein Museum, sondern einen lebendigen 
Teil der Stadt. Alle Veränderungen müssen sich 
aber dem Schutzziel unterordnen, vermeid-
bare Beeinträchtigungen sind zu unterlassen.

Gemessen an diesen Vorschriften sind die 
2016 installierten Anzeigetafeln ungesetzlich, 
weil sie zu wenig Rücksicht auf das Denkmal 
untere Altstadt nehmen. Sie ragen als unbeweg-
liche Körper in den Raum der Kram- und der 
Gerechtigkeitsgasse bzw. des östlichen Korn-
hausplatzes hinein, und sie sind Tag und Nacht 
beleuchtet. Das geltende Recht der Stadt Bern 
erlaubt solche Körper an diesem Ort nicht; 
auch Geschäftsschilder dürfen in der unteren 
Altstadt ausserhalb der Lauben nicht leuchten.

Nachträgliches Bewilligungsverfahren
Der Berner Heimatschutz, Region Bern Mit-
telland, hat im Frühjahr 2017 mit einer bau-
polizeilichen Anzeige auf die Irregularität 
der Anzeigetafeln hingewiesen und verlangt, 
dass sie wieder entfernt werden. Die Anzeige 
führte zu einem eidgenössischen Plangeneh-
migungsverfahren nach Eisenbahnrecht. Der 
Grund dafür, dass in diesem Fall eine Bundes-
behörde und nicht eine kantonale Behörde die 
Sache zu prüfen hatte, liegt in einer Eigenheit 
des Eisenbahnrechts: Trolleybus- und Tram-
linien fallen unter die Eisenbahngesetzge-
bung, und demgemäss müssen alle Bauten 
und Anlagen, die damit zusammenhängen, 
ein eidgenössisches Plangenehmigungsver-
fahren durchlaufen, bevor sie erstellt werden 
können. Am 11. Februar 2020 entschied das 
Bundesamt für Verkehr (BAV), es werde kei-
ne Genehmigung für die aufgestellten Tafeln 
erteilt. Sie seien innert Frist zu entfernen.

Behindertengerechte Haltestellen 
des öffentlichen Verkehrs
2002 verabschiedeten die eidgenössischen 
Räte das Behindertengleichstellungsgesetz.3 
Das Gesetz stützt sich auf den Rechtsgleich-
heitsartikel der Bundesverfassung (Artikel 8) 

und hat zum Ziel, «Benachteiligungen zu 
verhindern, zu verringern oder zu beseitigen, 
denen Menschen mit Behinderungen ausgesetzt 
sind»4. Ein wichtiger Bereich, in welchem das 
Behindertengleichstellungsgesetz Wirkung 
entfaltet, ist der öffentliche Verkehr. Mehrere 
Verordnungen und auch Praxisanweisungen 
wurden erlassen. Das Grundprinzip ist Fol-
gendes: Behinderte Personen, die in der Lage 
sind, den öffentlichen Raum ohne fremde Hilfe 
zu benützen, sollen auch die Dienstleistungen 
des öffentlichen Verkehrs autonom in Anspruch 
nehmen können.5 Fahrzeuge und Haltestellen 
sollen behindertengerecht gestaltet sein. Dies 
verlangt neben der Möglichkeit des selbststän-
digen Besteigens der Verkehrsmittel auch den 
Zugang zu den erforderlichen Informationen.

Das Behindertengleichstellungsgesetz stellt 
den Umfang der zu treffenden Massnahmen 
ausdrücklich unter das Gebot der Verhältnis-
mässigkeit: Die Beseitigung einer Benach-
teiligung hat zu unterbleiben, «wenn der für 
Behinderte zu erwartende Nutzen in einem 
Missverhältnis steht, insbesondere […] zum 
wirtschaftlichen Aufwand [oder] zu Interessen 
des Umweltschutzes sowie des Natur- und 
Heimatschutzes»6. Interessen des Heimat-
schutzes können also Anlass dazu geben, dass 
auf bestimmte Massnahmen verzichtet wird.

S 2 Die Tafeln wurden 
mitunter an prominentesten 
Stellen montiert, obwohl 
sie ein eidgenössisches 
Plangenehmigungsverfahren 
durchlaufen müssten.

S 3 Laut den Behörden
genügen analoge Infostelen 
wie diese hier bei der Halte-
stelle Nydegg den Anfor-
derungen des öffentlichen 
Verkehrs nicht mehr.
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Keine Bereitschaft zur Prüfung von Alternativen
Sowohl der Heimatschutz als auch die städti-
sche Denkmalpflege haben im Plangenehmi-
gungsverfahren vor dem BAV immer wieder 
moniert, die BERNMOBIL-Haltestellen in der 
unteren Altstadt von Bern liessen sich bei 
gutem Willen so ausgestalten, dass sowohl 
der Altstadtschutz wie auch das Interesse 
behinderter Personen am Zugang zur Ver-
kehrsinformation angemessen berücksichtigt 
werden können. Sie verwiesen auf die an 
weniger wichtigen Haltestellen von BERN-
MOBIL bereits aufgestellten Infostelen mit ein-
gebauten Monitoren. Auch sogenannte Taster 
(grosse gelbe Knöpfe, welche es sehbehinderten 
Personen ermöglichen, Informationen akustisch 
abzurufen) sollten sich ohne Schwierigkeit in 
denkmalverträglicher Weise anbringen lassen. 
Die Tiefbaudirektion, welche die Stadt Bern im 
Verfahren vertrat, lehnte es aber ab, solche al-
ternativen Lösungen überhaupt erst zu prüfen. 

Die städtische Fachstelle für Behinderten-
gleichstellung ihrerseits stellte sich auf den 
Standpunkt, nur die installierten Abfahrts-
anzeigen würden die Bedürfnisse behin-
derter Personen ausreichend abdecken.

Tatsache ist, dass in der Schweiz heute keine 
gesetzliche Bestimmung Abfahrts-Anzeige-
tafeln von der Art, wie BERNMOBIL sie in der 
unteren Altstadt installiert hat, vorschreibt. 
Die Alliance Swiss Pass empfiehlt, dass an 
Haltestellen mit erheblicher Frequenz dyna
mische (also sich ständig aktualisierende) 
Informationen zum Lesen und zum Hören 
in geeigneter Form abrufbar sein sollen.7 
Die Art und Weise, wie dies umzusetzen 
ist, wird aber nicht im Detail präzisiert.

Weiterzug des BAV-Entscheids an das 
Bundesverwaltungsgericht
Sowenig wie die Stadt Bern Bereitschaft 
zeigte, zusammen mit der Denkmalpflege, dem 
Heimatschutz und den Organisationen der 
Behinderten eine denkmalverträgliche Lösung 
für die Haltestellen der unteren Altstadt zu 
suchen, sowenig wollte sie sich mit dem für sie 
negativen Entscheid im eidgenössischen Plan-
genehmigungsverfahren abfinden. Der Gemein-
derat hat beschlossen, dagegen Beschwerde 
zu erheben. Diese wurde aber nicht von den 

S 4 Verstelltes Welt-
kulturerbe? Abfahrts-

Anzeigetafeln, Infostelen,  
parkierte Autos, Pflanz-

kübel, Beachflags und 
gehisste Fahnen prägten 

diesen Sommer das Bild der 
unteren Altstadt von Bern.

Q 5 & 6 Eine Alternative, 
die nicht geprüft wurde: 
Solche Monitore, wie sie 
BERNMOBIL bereits an 

weniger wichtigen Halte-
stellen betreibt, könnten un-

ter Umständen auch in der
 unteren Altstadt zum 

Zug kommen.
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Juristinnen und Juristen der Stadtverwaltung 
ausgearbeitet; vielmehr beauftragte der Ge-
meinderat dafür ein Zürcher Anwaltsbüro, für 
dessen Honorar nun Steuermittel eingesetzt 
werden müssen. Beschwerde erhoben hat auch 
der Dachverband der schweizerischen Be-
hindertenverbände, InclusionHandicap, wobei 
dessen Rechtsschrift weitestgehend mit jener 
der Stadt übereinstimmt. Auch die städtischen 
Verkehrsbetriebe als Betreiber des öffentlichen 
Verkehrs haben Beschwerde erhoben. Die 
drei Beschwerdeführer verlangen die Aufhe-
bung des Plangenehmigungsentscheids vom 
11. Februar 2020 und die nachträgliche Be-
willigung für die aufgestellten Anzeigetafeln. 

In diesem Verfahren ist allein der Schweizer 
Heimatschutz berechtigt, als Partei aufzu-
treten. Er hat dem Bundesverwaltungsgericht 
beantragt, die Beschwerden abzuweisen 
und den Entscheid des BAV zu bestätigen.

Grundsätzliche Aspekte dieses Streitfalls
Sie werden sich, liebe Leserin, lieber Leser, 
möglicherweise fragen, ob hier nicht um eine 
Bagatelle gestritten wird. Wir haben uns diese 
Frage auch gestellt und sind zum Schluss 
gekommen, dass es um etwas Wichtiges und 
Grundsätzliches geht: Nämlich darum, dass 
ausgerechnet die Stadt Bern ihr eigenes Recht 
und die dazu entwickelte Baurechtspraxis ver-
letzt hat, als sie in der unteren Altstadt Norm-
Anzeigetafeln aufstellen liess, und dass sie 
sich eigenmächtig dem gesetzlich vorgeschrie-
benen Bewilligungsverfahren entzogen hat. 

Wenn jene Behörde, welche die Verantwortung 
für das Weltkulturerbe und für ein in die höchs-
ten Schutzkategorien eingereihtes Baudenkmal 
trägt, sich um die Einhaltung der Schutzvor-
schriften und des zwingenden Verfahrensrechts 
foutiert, ist dies nicht tolerierbar. Die untere 
Altstadt kann nur dann in ihrem schutzwürdi-
gen Zustand bewahrt werden, wenn alle zu ihr 
Sorge tragen. Es kann nicht angehen, dass sich 
eine Stadtexekutive oder ein städtisches Unter-
nehmen wie BERNMOBIL von ihren Schutz-
verpflichtungen eigenmächtig dispensiert. 

Massgeschneiderte Lösung in Sicht?
Die Position des Heimatschutzes richtet sich 
in keiner Weise gegen behinderte Personen. 
Ihr Anspruch, den öffentlichen Verkehr selbst-
ständig benützen zu können, ist unbestritten. 
Der Heimatschutz ist jedoch der Meinung, dass 
in einem denkmalpflegerisch derart sensib-
len Gebiet auch die Anlagen des öffentlichen 
Verkehrs dem Schutzziel entsprechend zu 
planen und zu gestalten sind. Und vielleicht 
gelingt nun doch eine Einigungslösung: Der 
Heimatschutz und InclusionHandicap trafen 
sich im Juni 2020 zu einem Gespräch und 
beschlossen, die Möglichkeit für eine altstadt-
verträgliche und behindertengerechte Infor-
mation an den Haltestellen auszuloten. Um 
dies zu ermöglichen, ruht das Verfahren vor 
dem Verwaltungsgericht nun bis Ende 2020.

S 7 Auch die LED-Screens 
leuchten im Dunkeln. Jedoch 
merklich dezenter als die 
grossen Anzeigetafeln.
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Produkt 07 Kundeninformation, www.allianceswis-
spass.ch (Stand: 24.1.2019), S. 11.

S 8 Zudem sind sie in die 
bestehenden Infostelen 
integrierbar – und für 
Rollstuhlfahrerinnen und 
Rollstuhlfahrer befinden 
sich die Informationen 
sogar auf Augenhöhe.
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Q 1 Bereits auf dem 
Situationsplan zu erahnen: 

Der Bau der geplanten 
BLS-Werkstätte im Chliforst 

würde einen immensen 
Einschnitt in die un-

bebaute Landschaft im 
Westen Berns bedeuten.

BLS-Werkstätte im Chliforst und 
Monbijou-Allee: Einblicke in das 
Engagement der Bauberatung
Tom Stettler

Die Bauberaterinnen und Bauberater des Berner Heimatschutzes, Region Bern Mittelland, beschäftigen 
sich mit unterschiedlichsten Themen und Projekten, sei es in Streusiedlungen, dörflichen Gemein-
schaften oder im städtischen Raum. Neben klassischen Beratungsaufgaben – dem Beurteilen von 
Umbau- und Sanierungsprojekten – sind sie immer häufiger auch mit Fragestellungen zu ortsbaulichen 
Strukturen konfrontiert. Dabei geht es nicht selten darum, den Anliegen der Baukultur überhaupt erst 
Gehör zu verschaffen und bei den beteiligten Projektpartnern ein Grundverständnis für den Wert des 
Bestands zu wecken. Zwei aktuelle Beispiele aus unserer Region sollen dies illustrieren.

Baukultur geht über die architektonische 
Gestaltung von Gebäuden hinaus. Sie umfasst 
auch die Ortsplanung bzw. den Städtebau, die 
Gestaltung von Infrastruktur- und Verkehrs-
bauwerken sowie die Art und Weise, wie wir 
mit der unbebauten Landschaft umgehen.1 
Da es von dieser unbebauten Landschaft 
im Mittelland immer weniger gibt, ist ganz 
allgemein ein schonender Umgang mit ihr 
angezeigt. Das heisst aber nicht, dass der 
Heimatschutz es als seine Aufgabe versteht, 
Bauprojekte a priori zu verhindern. Viel-
mehr geht es darum, mitzuhelfen, Projekte 
im Hinblick auf ihren baukulturellen Wert zu 
hinterfragen und (im besten Fall zusammen 
mit den beteiligten Projektpartnern) Verbesse-
rungspotenziale und nachhaltigere Lösungen 
zu finden. Oft sind es recht unscheinbare 
Massnahmen, die notwendig sind, um ein 
Projekt in die richtige Richtung zu lenken, 

und oft werden Lösungen gefunden, ohne 
baukulturelle und wirtschaftliche Interessen 
gegeneinander ausspielen zu müssen. Bei 
grösseren, bereits länger geplanten Projekten 
hingegen ist die Lösung oft nicht in Detailkor-
rekturen von Bauplänen zu finden, sondern in 
einer erneuten, grundlegenden und unvorein-
genommenen Überprüfung der ursprünglich 
einmal formulierten Projektanforderungen. 

BLS-Werkstätte im Chliforst: Bedarf 
zweifelhaft, Standortfrage ungelöst
Aktuell beschäftigt sich die Bauberatung der 
Regionalgruppe mit einem Infrastrukturpro-
jekt riesigen Ausmasses, das deutlich auf-
zeigt, wie geplant wird, wenn wirtschaftliche 
Interessen an erster Stelle stehen: Die neue 
BLS-Werkstätte in Bern West. Die BLS AG 
beabsichtigt, eine gänzlich neue Werkstätte 
mitten in der unbebauten Landschaft zu 
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errichten. Dies mit der Absicht, ihre ande-
ren, teilweise im Siedlungsgebiet liegenden 
Areale zu guten Bodenpreisen zu veräussern 
und damit die Gewinnmarge der öffentlichen 
Bahngesellschaft zu erhöhen.2 Die Bestellung 
der Projektverantwortlichen erfolgte einseitig 
durch die Trägerschaft. Mit politischer wie 
auch wirtschaftlicher Selbstsicherheit wurden 
Entscheide gefällt, die nicht nur beim Heimat-
schutz, sondern auch bei den Anwohnenden, 
betroffenen Gemeinden3 und Umweltschutz-
verbänden auf Unverständnis stiessen.4 
Eine Prüfung betrieblicher Optimierungen, 
darunter auch das grundsätzliche Prüfen von 
Alternativen, hat seither nicht stattgefunden.

Schon jetzt ist klar: Dieses Projekt wird unsere 
Regionalgruppe noch stark beschäftigen. Ge-
spräche mit der eingesetzten «Dialoggruppe 
Chliforst» verliefen ergebnislos; bereits wurde 
ein Architekturwettbewerb für den Bau der 
Werkstätte durchgeführt und ein Wunschpro-
jekt auserkoren. Laut BLS habe man genügend 
für eine nachhaltige Entwicklung geleistet, 
wenn ein sogenannter «nachhaltiger Baustil» 
mit dem Chliforst gestalterisch harmoniert 
und man Biotope auf dem Bauplatz realisiert. 
Doch damit sind die Grundsatzfragen nach 
dem Bedarf und – falls gegeben – nach dem 
richtigen Standort nicht beantwortet, und so 
steht die Bauberatung dem Vorhaben weiter-
hin äusserst kritisch gegenüber. Sollte die 
BLS kein Interesse zeigen, sich mit diesen 
Grundsatzfragen auseinanderzusetzen und 
ihre wirtschaftlichen Interessen weiterhin 
über alle anderen stellen, sehen wir uns ge-
zwungen, den Anliegen der nicht zuletzt auch 
vom Bundesrat geforderten baukulturellen 
Entwicklung5 im Baugesuchsverfahren mit-
tels einer Einsprache Gehör zu verschaffen.   

Sanierung Monbijoustrasse: positives Ergebnis 
dank der Bauberatung des Heimatschutzes
Das Unterhaltsmanagement der städtischen 
Betriebe sah aufgrund der veralteten Infra-
struktur eine Sanierung der Tramgleise und 
Werkleitungen entlang der Monbijoustrasse 
vor. Das vom Tiefbauamt der Stadt Bern 

geführte Projektteam, bestehend aus Ver-
treterinnen und Vertretern der Elektrizitäts-
werke Bern (EWB), von BERNMOBIL sowie 
aus den beauftragten Ingenieuren sah auch 
Anpassungen an der Gestaltung des Strassen-
raums vor: Die Verkehrssicherheit der ver-
schiedenen Mobilitätsteilnehmenden sollte 
verbessert werden, was insbesondere zu einer 
Anpassung der Tramhaltestelle Wander und 
dort zum Wegfall der Alleebäume führte. 

Obschon das Vorhaben mit den verschiede-
nen Fachstellen innerhalb der städtischen 
Verwaltung abgesprochen wurde, sahen es 
sich unsere Bauberaterinnen und Bauberater 
genauer an. Dies im Wissen darum, dass der 
betroffene Abschnitt der Monbijoustrasse im 
Bundesinventar der schützenswerten Orts-
bilder der Schweiz (ISOS) fungiert, und vor 
dem Hintergrund, dass baukulturelle Anliegen 
bei städtischen Vorhaben, insbesondere im 
Infrastrukturbereich, sich oft auf die reinen 
Architekturbauten beschränken und sich 
anderen Anforderungen unterordnen müssen. 
Ein Hauptgrund dafür ist, neben dem mangel-
haften Verständnis für Baukultur, dass noch 
keine vorgefasste Normensprache existiert. 

SS 2 Blick auf den Chliforst 
südlich der Rosshäusern-
strasse, eine der wenigen 
Grünraumreserven der Stadt 
Bern. Hier soll laut der BLS 
AG eine grossflächige Eisen-
bahnwerkstätte entstehen.

S 3 Protestschild gegen 
die Werkstätte vor den 
Gleisen zwischen Ried-
bach und Rosshäusern.
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S 4 Visualisierung der 
Monbijoustrasse im ur-

sprünglichen Projekt des 
Tiefbauamts: In der strassen-
raumbildenden Monbijou-Al-
lee klafft eine grosse Lücke 
zugunsten der neuen Tram-
haltestelle und der dazuge-
hörigen Verkehrsbauwerke.

Und tatsächlich: Das Auflageprojekt beinhal-
tete die technischen Anforderungen des 
Verkehrs (Tram, Velo, motorisierter Indivi-
dualverkehr) und die Werkleitungen. Ein 
übergeordnetes gestalterisches Leitbild 
war nicht zu erkennen, weder ein Archi-
tektur- noch ein Landschaftsarchitekturbüro 
war am Projekt beteiligt. Das Vorhaben liess 
gestalterische und städtebauliche Anliegen 
komplett ausser Acht. Konkret wurde es 
unterlassen, einen Gestaltungsplan zu er-
arbeiten, welcher die Bedeutung und die 
Wirkung eines übergeordneten Gestaltungs-
konzepts unter Einbezug der oben erwähnten 
Baumallee im Strassenraum aufgezeigt hätte. 
Stattdessen erdachten sich die Projekt-
verfassenden eine massive Lücke in der 
Allee zugunsten der neuen Haltestelle.

Um den städtebaulichen Anliegen mehr Ge-
wicht zu verleihen, sah sich die Regionalgrup-
pe veranlasst, im Juli 2019 eine Einsprache 
gegen das Vorhaben einzureichen. Bereits in 
der Einsprache wurden Handlungsspielräume 
aufgezeigt und mögliche weitere Schritte 
vorgeschlagen; auch, um zu zeigen, dass der 
Heimatschutz nicht bloss verhindern, son-
dern lösungsorientiert an der Diskussion um 
Stadtraumgestaltung und Baukultur teilneh-
men will. Wir monierten nicht nur, dass sich 

die Unterbrechung der Allee genau an einer 
Tramhaltestelle befindet, an der Bäume als 
Schattenspender doch eigentlich mehr als will-
kommen wären (nicht zuletzt auch hinsichtlich 
der zunehmend heisser werdenden Sommer-
monate und des Urban Heating6), wir wiesen 
auch darauf hin, dass sämtliche geplanten 
Baumassnahmen im Projekt der Gesamtsanie-
rung die Gestaltung und Aufenthaltsqualität 
der Monbijoustrasse auf Jahrzehnte hinaus 
prägen werden. So forderten wir, gestützt auf 
die Bauordnung der Stadt Bern, das Projekt 
mit einem Gestaltungsplan zu ergänzen. 
Gemäss Art. 6 haben sich Bauten und die 
Gestaltung des öffentlichen Aussenraums in 
das Stadt-, Quartier- und Strassenbild einzu-
ordnen.7 Die beidseitigen Bäume entlang der 
Monbijoustrasse binden die im ISOS be-
schriebenen Wohn- und Geschäftshäuser aus 
verschiedenen Jahrzehnten ins Strassenbild 
ein und verleihen ihnen ein einheitliches Bild.

Dass die Regionalgruppe in ihrer Einsprache 
überhaupt erst darauf hinweisen musste, dass 
Bauvorhaben in einem qualifizierten Gebiet 
sorgfältig zu gestalten sind und sich in die 
Umgebung einzupassen haben, ist – gerade 
bei einem städtischen Bauvorhaben – äusserst 
bedauernswert und fragwürdig. Die von uns 
verlangten Massnahmen, insbesondere das 
Erarbeiten eines Gestaltungsplans, stellen 
keine der beteiligten Parteien vor besondere 
Schwierigkeiten und wären bei einer sorg-
fältigen Projektbearbeitung ohnehin bereits 
frühzeitig ergriffen worden. Aufgrund der 
Einsprache sahen sich die Projektverantwort-
lichen gezwungen, im November 2019 Eini-
gungsverhandlungen mit uns durchzuführen. 
Dabei wurde offensichtlich, dass weder eine 
Konsultation des ISOS noch eine genaue 
Prüfung der Bauordnung stattgefunden hat-
ten. Schliesslich zeigte sich die Trägerschaft 
bereit, einen Gestaltungsplan in Auftrag zu 
geben, was wir unter der Bedingung unter-
stützten, dass der Auftrag an ein Landschafts-
architekturbüro vergeben werden würde. Im 
Februar 2020 lag schliesslich ein Entwurf des 
Gestaltungsplans vor: Ein Grossteil der von 



heimat heute 2020 | 29

AUS DER PRAXIS – HEIMATSCHUTZ

Anmerkungen
1	 Der Begriff Baukultur umschreibt die Summe 

menschlicher Leistungen, natürliche oder gebaute 
Umwelt zu verändern. Vgl.: Baukultur. Eine kultur-
politische Herausforderung. Manifest des Runden 
Tischs Baukultur Schweiz, hg. von Schweizerischer 
Ingenieur- und Architektenverein, Zürich 2018, zum 
Download unter www.sia.ch/de/themen/baukultur.

2	 mib, BLS will ehemalige Bahnareale für Immobilien 
nutzen, in: Berner Zeitung BZ, 05.09.2017.

3	 Gemeinde Frauenkappelen, BLS-Werkstatt Chliforst 
darf nicht in die Planung aufgenommen werden 

	 (Medienmitteilung vom 07.02.2018), online unter 
www.frauenkappelen.ch, Stand: 25.07.2020; vgl. 
auch db, Frauenkappelen zieht gegen BLS ins Feld – 
notfalls bis Lausanne, in: Der Bund, 13.06.2019.

4	 Unter den Interessenverbänden befinden sich u. a. 
die IG Riedbach (www.ig-riedbach.ch), die Quartier-
kommission Bümpliz-Bethlehem, der Oberbottigen-

	 Leist und die Fondation Franz Weber (www.ffw.ch/de/
	 projekte/chliforst). Zudem hat sich gegen die Pläne 

der BLS AG eigens ein Verein formiert, der Verein 
Chliforst: www.chliforst.ch, Stand: 06.07.2020.

5	 Erklärung von Davos: www.davosdeclaration2018.ch, 
	 Stand: 06.07.2020.
6	 Der sog. städtische Wärmeinsel-Effekt stellt eine der 

signifikantesten menschgemachten Veränderungen 
in Bezug auf das oberflächennahe Klima dar (Mario 
Betschart, Städtischer Wärmeinsel-Effekt. Grundla-
genarbeit für die Klimarisikoanalysen 2060, Zü-

	 rich 2015), vgl. auch SRF Einstein vom 25.06.2020:
	 www.srf.ch/play/tv/einstein/video/hitze-in-der-stadt.
7	 Bauordnung der Stadt Bern (BO) vom 28.12.2006.
8	 Vgl. Strategie Baukultur, hg. von Bundesamt für 

Kultur BAK, Bern 2018, www.bak.admin.ch, Stand: 
25.07.2020.

uns vorgebrachten Punkte sei umsetzbar. Auch 
könne problemlos sichergestellt werden, dass 
die Allee erhalten bleibt. Nach der bindenden 
Zusage, dass der Heimatschutz bei der Umset-
zung der Massnahmen begleitend einwirken 
kann, zogen wir unsere Einsprache zurück.

Die Anliegen der Baukultur vertreten 
Die beiden aufgeführten Beispiele sind zwei 
von mehreren laufenden Verfahren, in die die 
Bauberatung involviert ist. Sie sind Beispiele 
für Planungsprozesse, welche die gestalteri-
sche Qualität und den Wert des Bestands im 
Sinn der Baukultur anfänglich als unwichtig 
oder nebensächlich taxierten oder dies – im 
Fall der BLS-Werkstätte – bis heute tun. In der 
Regel werden finanzielle Aspekte als Entschul-
digung für unterlassene Planungsschritte gel-
tend gemacht. Um diese gar nicht erst gegen 
gestalterische Aspekte ausspielen zu müssen, 
ist es für die Bauberatung wichtig, die An-
liegen der Baukultur frühzeitig in den Prozess 
einzubringen, denn nicht selten sehen wir uns 
mit bereits vorgefassten Beschlüssen konfron-
tiert, die es dann von uns nur noch nachträg-
lich zu hinterfragen und aufzubrechen gilt. 
So liegt es in der Natur der Sache, dass wir 
manchmal als «Verhinderer» oder «Störfak-
tor» wahrgenommen werden. Sobald wir unse-
re Haltung aber begründen, stossen unsere 
Anliegen meist auf Verständnis, da es im Inter-
esse unserer Gesellschaft liegt, nachhaltig mit 
unserem Baubestand und unserer Kulturland-

schaft umzugehen.8 So versuchen wir, unsere 
Haltung bei jeder sich bietenden Gelegenheit 
zu erklären, dabei nicht nur «Nein» zu sagen, 
sondern konstruktive Vorschläge vorzulegen. 
Denn die Erfahrung zeigt: Sobald es nicht nur 
heisst: «der Heimatschutz erhebt Einsprache», 
sondern auch, weshalb er dies tut, stossen die 
Argumente der Bauberatenden in der breiten 
Öffentlichkeit meist auf grosse Akzeptanz.

R 5 Ausschnitt Tramhalte-
stelle Wander aus dem
Gestaltungsplan Monbi-
joustrasse.

T 6 Schlichte Metallroste 
machen den Erhalt der 
Alleebäume im Bereich der 
neuen Haltestelle möglich, 
da dank ihnen der Erd- und 
Wurzelbereich auch als 
Wartezone dienen kann.
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Mühleberg

Nach dem Stadtspaziergang durch Aarberg unternehmen wir dieses Jahr ein Landspaziergang durch die 
an Bern angrenzende Gemeinde Mühleberg. Als Standort des Kernkraftwerks, das 1972–2019 in Betrieb 
war, ist die Gemeinde wohl allen bekannt. Vielleicht waren auch einige der ehemals sieben Restaurants 
ein Begriff für kulinarische Ausflüge. Daneben hat Mühleberg noch einige weitere historische Highlights 
zu bieten. Kommen Sie mit! *

Erstmals erwähnt wird Mühleberg Anfang des 
11. Jahrhunderts. Grabhügel und Siedlungs-
spuren aus der Eisenzeit und sogar ein Stein-
beil aus der Jungsteinzeit zeugen von früherer 
Besiedlung. Als bedeutendster Fund gilt der 
Goldschmuck vom Unghürhubel zwischen Allen-
lüften und Mauss, der heute in der Daueraus-
stellung des Bernischen Historischen Museums 
bestaunt werden kann: ein Halsreif und ein 
Armband. Die Römerstrasse von Aventicum 
(Avenches) zur römischen Siedlung Brenodurum 

auf der Berner Engehalbinsel führte durchs 
heutige Mühleberg, das also schon damals eine 
wichtige Zwischenstation war. Im Mittelalter 
gehörte das Kirchdorf Mühleberg zusammen 
mit Grossmühleberg und Buch zu einem niede-
ren Gerichtsbezirk, der 1599 an Bern verkauft 
und darauf der Landvogtei Laupen zugeteilt 
wurde. 1224 wurde erstmals eine Martinskirche 
erwähnt. Sie war das Zentrum einer Pfarrei, zu 
der bis nach der Reformation auch das Augus-
tinerinnenkloster Frauenkappelen gehörte.

Q 1 Das Gemeindegebiet von 
Mühleberg. *Den Rund- 

gang durch die rund 
26 km2 grosse Gemeinde 

legen wir am besten 
mit einem Gefährt oder 

in Etappen zurück.

Jasmin Christ

1

3

T 2 Das charakteristische 
Wappen von Mühleberg 

mit dem goldenen Mühlrad 
auf dem grünen Dreiberg 

erscheint schon 1781 
auf der Kirchenorgel.

9

7

2

4

10
12

1314

11

5
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Bern–Neuenburg, die zuletzt nicht unwesentlich 
vom Mühleberger Nationalrat Jakob Freiburg-
haus (1854–1927) aus Spengelried geprägt 
wurde. Das an antike Aquädukte erinnernde, 
850 m lange Bauwerk besteht aus einem 63 m 
langen Stahlfachwerkträger über der Saane, 
einer Pfeilerbogenbrücke aus Jurakalkstein (ins-
gesamt 27 tonnengewölbte Bögen) und einem 
450 m langen Damm, dessen aus dem Ausbruch-
material des Rosshäuserntunnels bestehende 
Böschungen heute ein Naturschutzgebiet sind. 
Aktuell wird das Bauwerk von 1901 umfassend 
instandgesetzt und auf Doppelspur ausgebaut.

Gümmenen ③ am Saaneübergang, geprägt 
durch die Territorialansprüche der Savoyer, 
Habsburger und der Städte Freiburg und Bern, 
war einst Standort einer befestigten Reichs-
burg auf dem Festihubel. Sie stammte wie die 
anderen Burgen an der Saane-Sense-Linie ver-
mutlich aus der Burgunder- oder Zähringerzeit 
und wurde im Gümmenenkrieg 1331 von den 
Bernern zerstört. Der hölzernen Gümmenen-
brücke ④ auf der Route Bern–Murten kommt 
grosse historische Zeugenschaft zu, insbeson-
dere in der Schlacht bei Murten 1476 sowie 
im Bauernkrieg 1653. Vor dem Bau der ersten 
Brücke im 15. Jahrhundert konnte die Saane 
an dieser Stelle mit einer Fähre überquert 

Für die Besiedlung und Erschliessung des 
Gebiets der Gemeinde Mühleberg war der Ost-
West-Verkehr von grosser Bedeutung. Seit der 
Stadtgründung Berns 1191 verbindet die heute 
als «Alte Bernstrasse» bezeichnete Landstrasse 
über Heggidorn, Allenlüften und Gümmenen 
die Stadt mit dem Westen. Die Strasse befindet 
sich als Verkehrsweg von nationaler Bedeutung 
im Inventar der historischen Verkehrswege der 
Schweiz (IVS). Sie wurde im 18. Jahrhundert 
ausgebaut und Mitte des 19. Jahrhunderts über 
Mühleberg umgeleitet (heutige Kantonsstras-
se). Ab 1901 konnte man mit der Bahn über 
Rosshäusern und Gümmenen von Bern nach 
Neuenburg und weiter nach Paris reisen. Der 
zunehmende Autoverkehr der Nachkriegszeit 
hinterliess seine Spuren ab den 1950er Jahren, 
z. B. mit dem 850 m langen Autobahnviadukt 
bei Marfeldingen. In den 1960er Jahren wurde 
sogar ein Flughafenprojekt Bern West bei
Rosshäusern geplant und dann verworfen.

Wie der Name schon erahnen lässt, gab es 
im hügeligen Gelände mit seinen Tälern und 
Bächen mehrere Mühlebetriebe; während 
der Dreifelderwirtschaft kam insbesondere 
dem Anbau und der Verarbeitung von Getrei-
de grosse Wichtigkeit zu. Heute kann unter 
den acht ehemaligen Mühlebetrieben, deren 
Erstnennung zum Teil bis ins 13. Jahrhundert 
zurückgeht, noch die restaurierte Flühlen-
mühle ① mit dem dazugehörigen Ofenhaus 
besichtigt werden (www.fluehlenmuehle.ch). 
Ab 1850 wurde die Milchwirtschaft mit ehe-
mals sieben Käsereien zunehmend zum Haupt-
erwerbszweig. Bis heute wichtig geblieben ist 
vor allem das holzverarbeitende Gewerbe.

Mühlebergs Baudenkmäler
Unser Rundgang beginnt im früher wichti-
gen und umstrittenen Grenz- und Brückenort 
Gümmenen. Der von dort aus sichtbare Eisen-
bahnviadukt ②, eines der spektakulärsten 
Baudenkmäler der BLS, ist im Schweizerischen 
Inventar der Kulturgüter von nationaler Be-
deutung (KGS-Inventar) aufgeführt. Er zeugt 
von der langwierigen Planung der Bahnlinie 

S 3 Das Dorf Mühle-
berg ⑩ von Süden, 
von der Siedlung 
Steinriesel ⑫ aus.

S 4 Der Saaneviadukt ② 
bei Gümmenen. Die Bahnli-
nie verbindet seit 1901 Bern 
mit Neuenburg und Paris.
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werden. Die erste Brücke wurde um 1555 
erneuert; aus dieser Zeit ist allerdings nur 
ein Steinpfeiler erhalten. Der heutige Haupt-
bestand stammt aus den Jahren 1732–1739. 
1980 wurde die gedeckte Hängewerkbrücke auf 
vier Kalksteinpfeilern und einer jüngeren Beton-
mauer aufwändig saniert und dafür vollständig 
ab- und wieder aufgebaut, die Konstruktion des 
Dachstuhls wurde dabei jedoch verändert. Die 
Spannweite der Brücke beträgt 100 m. Schlich-
ter Bauschmuck findet sich an Pfosten und 
Konsolen, in die Wappenschilder eingeschnitzt 
sind; die Pfeiler weisen profilierte Kapitelle auf.

Seit 1959 wird der Autoverkehr über die 
parallel zur alten Holzbrücke angelegte Beton-
brücke geführt. 1973 wurde mit dem Bau der 
neuen, breiten Staatsstrasse und dem Abbruch 

der gesamten südlichen Häuserreihe Gümme-
nens stark in das städtisch anmutende Ortsbild 
der früher so wichtigen Siedlung eingegriffen. 
Erhaltene Zeugen der Sonderstellung des Orts 
sind u. a. das ehemalige Zollhaus, die «Hand-
lung» sowie der ehemalige Gasthof «Bären».

Wir machen uns nun, wie die Fuhrleute im 
17. und 18. Jahrhundert, auf den Weg nach 
Allenlüften und nehmen die Strapazen des 
langen Gümmenenstutzes auf uns. Mit der 
Eroberung der Waadt 1536 gewann der Tran-
sitverkehr zwischen dem Westen und Bern 
wesentlich an Bedeutung; Wein stellte eines der 
wichtigsten Transportgüter dar. Da es immer 
wieder Probleme gab (z. B. mit gepanschtem 
Wein, weil die Fässer unterwegs angezapft 
und mit Wasser wieder aufgefüllt wurden), 
wurden die Raststätten festgelegt und über-
wacht. Seit 1613 gab es eine solche Raststätte 
in Allenlüften, wo die Obrigkeit 1679 den heute 
noch bestehenden Bau errichten liess, den 
ehemaligen Gasthof «Schwanen» ⑤. Ein 
sogenannter Schaffner, meist ein Bernburger, 
kontrollierte hier den Durchgangsverkehr, die 
Zwischenablage der Weinfässer, ihre nächtliche 
Überwachung und die Abfertigung zur Weiter-
fahrt. Beim Brunnen auf dem schön gepfläster-
ten Vorplatz der ehemaligen Schaffnerei ruhen 
wir uns kurz aus und stellen uns vor, wie hier 
die Weinfässer kontrolliert und gelagert sowie 
Pferde ausgetauscht wurden. 1767 erhielt der 
Schaffner auch das Recht zum Wirten und Aus-
schenken. Die Schaffnerei wurde zwar mit dem 
Einmarsch der französischen Truppen 1798 auf-
gehoben, blieb jedoch als Herberge bestehen, 
die nach der Versteigerung im Jahr 1801 als pri-
vate Wirtschaft «Zum Schwanen» bis 2014 von 

S 5 & 6 Die Gümmenen-
brücke ④ am wichtigen 

Saaneübergang zwischen 
Bern und Murten. Oben 

links mit dem Festihubel im 
Hintergrund, dem Stand-
ort der ehemaligen Burg.

Q 7 Gümmenen ③, der 
einzige städtisch anmutende

Ort in der Gemeinde. 

QQ 8 Der ehemalige Gasthof 
«Bären» stammt im Kern 
aus dem 17. Jahrhundert. 

Die heutige Gestaltung 
geht auf 1836 zurück.
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derselben Familie weitergeführt wurde. Zukünf-
tig wird das Gebäude mit seinem Tanzsaalanbau 
aus der Jahrhundertwende und einem ehema-
ligen Schiessstand zu Wohnzwecken genutzt.
Der stattliche Bau mit dem hohen gemauerten 
EG mit Eckquaderung und dem aufwändigen 
Fachwerk unter geknicktem Viertelwalmdach 
verweist bautypologisch auf die städtisch-
bürgerliche Architektur. Im Mühleberg des 
17. Jahrhunderts, in dem Vielzweckhäuser 
mit tief herunterreichenden Strohdächern 
vorherrschten, setzte der Bau einen starken 
Akzent. Noch heute steht der Bau zusammen 
mit dem gegenüberliegenden Stöckli von 
1870 an prominenter Lage am Ortseingang.

Den Abstecher ins schöne südliche Gemeinde-
gebiet müssen wir vertagen, schliesslich wollen 
wir ja rechtzeitig am Wohlensee unten sein 
für das geplante Flossfährtli. Wir merken uns 

aber für den nächsten Ausflug vor: In Mauss 
sind neben dem schmucken Heimatstilschul-
haus von 1911, dessen Umbau 2010 mit dem 
Denkmalpflegepreis des Kantons Bern gekürt 
wurde, mehrere stattliche Höfe erhalten. Im 
bäuerlichen Rosshäusern wurden wegen des 
Baus des Wohlensees einige Bauten aus dem 
gefluteten Gebiet wiedererrichtet, und in 
Spengelried und Rüplisried finden sich einige 
gut erhaltene Bauernhäuser und Stöckli (die 
meisten aus der Mitte des 19. Jahrhunderts) 
sowie zwei Speicher von 1757 und 1668.

Wenn wir von Allenlüften in Richtung 
Mühleberg losgehen, kommen wir vorbei am 
Schulareal mit seinem Schulhaus von 1935 ⑥, 

dem Oberstufenkomplex mit Aula und ehe-
maliger Turnhalle als Gemeinschaftszentrum 
von 1983 sowie zwei Neubauten von 2004 und 
2015. Seit 2015 ist Allenlüften – in der geografi-
schen Mitte der Gemeinde gelegen – der einzige 
Schulstandort; die meisten der kleinen, oft 
qualitätvollen Schulhausbauten in den anderen 
Dörfern wurden zu Wohnzwecken umgenutzt.

Über Buch, wo uns ein besonders gut er-
haltenes Bauernhaus, ein Hochstudhaus 
von 1703 ⑦ mit Bohlenständerfassaden und 
grossem Fensterband, auffällt, gelangen wir 
nach Mühleberg. Unten am Buechstutz erbli-
cken wir die Kirche, die über dem Dorf thront. 

S 9 Der «Schwanen» ⑤,
die ehemalige obrigkeit-
liche Schaffnerei von 
1679 in Allenlüften.

T 11 Das Hochstudhaus in 
Buch ⑦  wurde vom selben 
Zimmermeister erbaut, der 
auch beim Jerisberghof in 
Ferenbalm, dem heutigen 
Bauernmuseum, nach-
gewiesen werden kann.

R 10 Das Schulhaus von 
1935 ⑥ in Allenlüften.
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Kurz davor jedoch, hinter dem alten Schul-
haus von 1836, entdecken wir noch das 
in seinen Grundrissen bemerkenswerte 
Schulareal aus den 1970er Jahren ⑧, 
das zurzeit als Asylunterkunft dient.

Wenn wir uns die reformierte Kirche ⑨ 
genauer anschauen, fallen uns drei Bauteile 
auf: Das Schiff weist erstaunlicherweise heute 
noch dieselben Ausmasse auf wie der Grün-
dungsbau, ein Einapsidensaal aus dem 11. Jahr-
hundert. Der schöne romanische Turm kam im 
12. Jahrhundert dazu, und der im Vergleich zum 
Schiff auffällig grosse gotische Chor stammt 
aus den Jahren 1523–1524, als kurz vor der 
Reformation viele Berner Landkirchen noch 
reicher ausgestattet wurden. Aus den Jahren 
1781 und 1782 stammen im Innern der Tauf-
stein, das 1975 erneuerte Tonnengewölbe sowie 

T 12 Das Schulareal 
Mühleberg ⑧ von 1974. 

Der Baukomplex beste-
hend aus Schulhaus 

und Turnhalle ... 

Q 14 Die reformierte 
Kirche Mühleberg ⑨.

Q 13 ... wurde vom Atelier-5-
Architekten Hans Hostettler 
(*1925) in der Formenspra-

che und Materialisierung 
der Nachkriegsmoderne 
errichtet: rau verputzte 

Betonfassaden, Sichtbeton-
pfosten, Holz-Metall-Fenster 

und  grosse, eternitver-
schindelte Dachflächen.
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der prachtvolle Orgelprospekt auf der 1975 
neu errichteten Empore. Die hölzerne Renais-
sancekanzel stammt aus dem Jahr 1659, und 
die Glasmalereien in den spätgotischen Mass-
werkfenstern des Chors wurden 1923 von Leo 
Steck (1883–1960) gefertigt, diejenigen auf der 
Südseite 1975 von Konrad Vetter (1922–2014). 

1975–1976 fand die letzte grössere Restau-
rierung statt, bei der die stark eingreifenden 
Idealisierungsmassnahmen des 19. Jahr-
hunderts teilweise wieder rückgängig ge-
macht wurden. Die Süd- und die Westfassade 
zeigen noch die Spitzbogen- und Rundfenster 
sowie Türen von 1871. Zur Kirche gehö-
ren auch das stattliche Pfarrhaus und ein 
Ofenhäuschen aus dem 17. Jahrhundert.

Hängen geblieben beim fesselnden Rekonstru-
ieren der Baugeschichte der Kirche, sind wir 
nun etwas knapp in der Zeit und fahren darum 
nur kurz durch das Dorf Mühleberg ⑩ entlang 
der Hauptstrasse: Neben dem teilweise in den 
Sandsteinfels gehauenen Stöckli von 1838 ⑪ 
am Fuss des Kirchhügels und den Bauern-
häusern fallen vor allem die Bauten der 

T 15 Das Innere der 
reformierten Kirche. Blick 
nach Osten in den Chor ...

S 16 ... und nach Wes-
ten zur Orgel mit dem 
Mühleberger Wappen aus 
dem 18. Jahrhundert.

R 17 Das Pfarrhaus 
am Kirchhügel mit der 
Siedlung Steinriesel ⑫ 
im Hintergrund.
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Dorferweiterung um 1900 und die neueren 
Überformungen auf. Das Dorf Grossmühleberg 
mit seinen Bauernhäusern und Stöckli aus dem 
19. Jahrhundert lassen wir sprichwörtlich links 
liegen und fahren weiter nach Buttenried, vor-
bei an der Siedlung Steinriesel ⑫, der bis heu-
te intakten Reihenhaussiedlung, die 1973 für 
die Familien der Mitarbeitenden des Kernkraft-
werks gebaut wurde. Deshalb erhielt es auch 
den Übernamen «Atom-Dörfli». Die sachliche, 
geometrische Architektur der Reihenhäuser 
mit ihren eternitverschindelten Dächern wird 
durch die bemerkenswerten geschwungenen  
Aussen- und Gemeinschaftsflächen kontrastiert. 

In Buttenried rauschen wir an Bauernhäusern 
aus dem 18. und 19. Jahrhundert vorbei und 
nutzen den Antrieb, den uns der lange Stutz 
hinunter nach Niederruntigen zu den beiden 
Kraftwerken gibt. Dabei kommen wir an der 
Werksiedlung Krähenfeld auf dem Chräjeberg 
vorbei, der Hangterrasse über dem Wasser-
kraftwerk. Die Siedlung mit ihren Walmdach-
häusern wurde ab 1917 für die Familien der 
Maschinisten des Wasserkraftwerks ⑬ erstellt. 

Eine Linkskurve später erhalten wir einen 
Blick auf das ehemalige Kernkraftwerk ⑭, das 
1967–1972 erbaut wurde und bis zur Still-
legung am 20. Dezember 2019 jährlich rund 
3 000 GWh elektrischen Stroms produzierte.

Um zum imposanten Wasserkraftwerk zu 
gelangen, nehmen wir noch eine letzte Kurve 
nach rechts. Rechtzeitig angekommen bei 
diesem architektonischen Highlight-Ensemble 

in Sichtbeton, haben wir noch die Möglichkeit, 
uns die eindrücklichen, von Gabriel Naruto-
wicz (1865–1922) konzipierten und von Walter 
Bösiger (1878–1960) gestalteten Bauten des 
Wasserkraftwerks etwas näher anzusehen: Das 
Maschinenhaus bildet zusammen mit dem Stau- 
und Überlaufwehr die 245 m lange Talsperre 
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S 18 Das in den Sand-
steinfels gehauene 

Stöckli von 1838 ⑪
im Dorf Mühleberg ⑩.

Q 19 Das 2019 stillgelegte 
Kernkraftwerk ⑭, das 

nun bis in die 2030er 
Jahre rückgebaut wird ...

T 20 ... und die dazuge-
hörige Siedlung Stein-
riesel ⑫, auch bekannt 

als «Atom-Dörfli».



heimat heute 2020 | 37

und ist über den abgerundeten Werkstatttrakt 
mit dem abgewinkelten Schalthaus verbunden.
Hinter diesem befindet sich das ehemalige 
Ölhaus, und am andern Ufer, an das man über 
die 2006 erneuerte Brücke über der Talsperre 
gelangt, steht der Grundwasserablasspavil-
lon, allerdings auf dem Gemeindegebiet von 
Wohlen. Die monumentale, einheitlich gestal-
tete Gesamtanlage ist im Bundesinventar der 
schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) 
als Ensemble von nationaler Bedeutung auf-
geführt und gilt als bedeutendstes Beispiel 
des Industrieklassizismus im Kanton Bern. 

Im Licht der über dem Wohlensee unterge-
henden Sonne staunen wir schliesslich beim 
Apéro auf dem kraftwerkeigenen Floss über 
diesen prägenden «systemrelevanten» Ein-
griff in die Natur vor genau 100 Jahren (siehe 
Artikel «100 Jahre Wohlensee», S. 10–17). 
Und mit diesem langen Tag geht auch unser 
Rundgang durch die Gemeinde Mühleberg 
mit ihren baukulturellen, verkehrs- und in-
dustriegeschichtlichen Schätzen zu Ende.

SPAZIERGANG DURCH DIE REGION

Wer mehr über Mühleberg erfahren 
möchte, findet in der aufs Jubiläum 
2016 erschienenen Festschrift mehr 
über die Geschichte und die Entwick-
lung der Gemeinde wie auch ausführ-
liche Quellen- und Literaturhinweise:
Arthur Burkhalter, Jasmin Christ u. a., 
1000 Jahre Mühleberg 1016–2016. Eine 
Zeitreise durch die Geschichte der Ge-
meinde Mühleberg, Neuenegg 2015.

1000 JAHRE MÜHLEBERG
S 21 Die modern anmu-
tenden Sichtbetonfassaden 
des Wasserkraftwerks ⑬ 
sind neoklassizistisch 
durchgestaltet. Gesimse, 
Tore und Fenster ...

S 22 ... sind teilweise
mit aufwändigen Kunst-
steingewänden hervor-
gehoben.
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Corona-Pandemie: Neue Daten 
für die ArchitekTOURen und 
die Stadtführungen 2020

IN EIGENER SACHE
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verzeichnis

Das Jahr 2020 stand natürlich auch beim Berner Heimatschutz im 
Zeichen der Corona-Pandemie und der «ausserordentlichen Lage». 
Ausserordentlich waren dabei für unsere Regionalgruppe nicht 
nur die virtuellen Vorstandssitzungen, sondern auch der Ausfall 
diverser Veranstaltungen, auf die nicht nur wir uns, sondern 
gewiss auch Sie sich, werte Leserinnen und Leser, gefreut 
hätten. Doch weil Vorfreude bekanntermassen die schönste 
Freude ist, wird im Vorstand schon jetzt an einem reichen und 
abwechslungsreichen Veranstaltungsprogramm 2021 gefeilt.
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Mitte März, kurz nach Inkrafttreten der 
bundesrätlichen Verordnung, beschloss 
der Vorstand die Absage der Hauptver-
sammlung 2020 und damit auch den 
Ausfall eines spannenden Vortrags zum 
Umbau des ehemaligen Kinos Capitol 
in der Berner Altstadt. Kurz darauf 
musste schweren Herzens auch die 
gesamte Stadtführungsreihe abgesagt 
und damit mit einer seit 1982 bestehen-
den Tradition gebrochen werden. 

Geplant waren unter dem Titel «Stadt, 
Land, Bern» Führungen zu regionalen 
Kulturlandschaften, ganz im Zeichen 
des schweizweiten Heimatschutz-
Jahresthemas «Baukultur und Land-
schaft», das nun bedauerlicherweise 
vom Jahresthema «Corona» verdrängt 
wurde. Doch das Thema Kulturland-
schaften wird auch nächstes Jahr 
hochaktuell bleiben, weshalb Sie sich 

schon jetzt auf die Stadtführungsreihe 
2021 freuen können. Vorgesehen sind 
Besuche von landschaftsprägenden 
Ingenieurbauten, historisch gewachse-
nen Klinikanlagen sowie eines landwirt-
schaftlichen Entwicklungsprojekts.
 
Neben der Hauptversammlung und 
den Stadtführungen mussten auch die 
im Frühjahr geplanten «Architek-
TOURen» mit historischen Bussen 
abgesagt werden. Dieses äusserst 
erfolgreiche Veranstaltungsformat, 
das die Regionalgruppe im Sommer 
2019 gemeinsam mit BERNMOBIL 
historique ins Leben gerufen hatten, 
wird in Post-Lockdown-Zeiten ebenfalls 
mit vollem Elan weitergeführt werden: 
Im August und im September konnten 
bereits wieder drei Fahrten in histori-
schen Bussen durch den spannenden 
Berner Stadtteil Bümpliz-Bethlehem 
angeboten werden – die nächsten 
Touren finden am 10. und 11. Oktober 
statt. Einzelne Plätze sind noch frei.

An dieser Stelle möchten wir uns bei 
Ihnen für Ihre Treue bedanken. Wir 
freuen uns schon jetzt, Sie 2021 zu 
unseren Veranstaltungen zu begrüssen.

Weitere Informationen
Aktuelle Informationen sowie den 
Link zur Anmeldung finden Sie jeder-
zeit auf den Websites www.heimat-
schutz.be und www.architektour.be.

S 1 Die Veranstaltungsreihe «ArchitekTOUR –
Im Eilkurs durch Siedlungsgeschichte» kann 
dank einem Schutzkonzept wieder stattfinden.
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Vertreter der Bauberatung
Thomas Stettler
dipl. Architekt HTL / Raumplaner ETH NDS FSU

Giovanni Tedesco
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Hauptrevisoren
Peter Gygax
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Bernhard Lanz
Manuelstrasse 69, 3006 Bern

Ersatzrevisor
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Bauberatung

Präsident
Thomas Stettler
dipl. Architekt HTL / Raumplaner ETH NDS FSU
c/o TSAP Architekten+Planer
Solothurnstrasse 32, 3322 Urtenen-Schönbühl
031 761 33 01
stettler@tsap.ch
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Bauberaterinnen und Bauberater 
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Bern Stadt

Stadt Bern und Muri b. Bern
Marina Cardinale
dipl. Architektin FH
Hausmatte 4A, 3032 Hinterkappelen
079 480 75 53
marina.cardinale@bluewin.ch

Region Nordost

Bäriswil, Deisswil, Diemerswil, Fraubrunnen, 
Iffwil, Jegenstorf, Mattstetten, 
Moosseedorf, Münchenbuchsee, Urtenen-
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Matthias Zuckschwerdt
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mail@zuckschwerdt.be
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Bolligen, Bremgarten, Ittigen, Kirchlindach, 
Meikirch, Ostermundigen, Stettlen, 
Vechigen, Wohlen, Zollikofen
Yves Pfeiffer
Architekt HTL
c/o Pfeiffer Architekten
Mühlenplatz 2, 3011 Bern
031 711 11 22 / 078 776 32 07
pfeiffer@pfeiffer-architekten.ch

Region Südost

Arni, Biglen, Bleiken, Bowil, Brenzikofen, 
Freimettigen, Grosshöchstetten, Häutlingen, 
Konolfingen, Landiswil, Linden, Mirchel, 
Niederhünigen, Oberdiessbach, Oberhünigen, 
Oberthal, Schlosswil, Walkringen, Zäziwil
Danae Winter
dipl. Architektin EPFL SIA
c/o Büro 21 GmbH
Winterholzstrasse 57, 3018 Bern
031 351 16 83
dw@buero-21.ch

Region West

Clavaleyres, Ferenbalm, Frauenkappelen, 
Golaten, Gurbrü, Kriechenwil, Laupen, Mühleberg, 
Münchenwiler, Neuenegg, Wileroltigen
Mariette Nölly
dipl. Architektin ETH SIA
c/o architektur mariette noelly gmbh
Engehaldenstrasse 20, 3012 Bern
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noelly@architekturnoelly.ch

Köniz–Schwarzenburg

Guggisberg, Köniz, Oberbalm, Riggisberg, 
Rüeggisberg, Rüschegg, Schwarzenburg
Martin Gsteiger
dipl. Architekt HTL
c/o 3B Architekten AG
Sandrainstrasse 3B, 3000 Bern 23
031 310 20 44
martin.gsteiger@3b-architekten.ch

Aaretal und Worb

Allmendingen, Herbligen, Kiesen, Münsingen, 
Oppligen, Rubigen, Tägertschi, Wichtrach, Worb
Nick Ruef
MA Architekt SIA
c/o Mansarde 3
Breitenrainstrasse 25, 3013 Bern
031 536 47 06
nick.ruef@mansarde3.ch

Gürbetal

Belp, Gelterfingen, Gerzensee, Jaberg, 
Kaufdorf, Kehrsatz, Kirchdorf, Kirchenthurnen, 
Lohnstorf, Mühledorf, Mühlethurnen, 
Niedermuhlern, Noflen, Rümligen, Toffen, Wald
Daniel Egger
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Vorstandsmitglieder und Adressen 
der Bauberaterinnen und Bauberater

E-Mail-Adressen der Vorstandsmitglieder

Alle unsere Vorstandsmitglieder sind erreichbar unter der E-Mail-Adresse:
name.vorname@heimatschutz-bernmittelland.ch
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Helfen Sie mit, unser Kulturerbe zu erhalten!

Mit einer Mitgliedschaft unterstützen Sie die Arbeit des Berner Heimatschutzes,
Region Bern Mittelland. Sie kommen in den Genuss von regelmässigen Führungen
und Vorträgen im Rahmen unseres Veranstaltungsprogramms und erhalten die Zeit-
schriften heimat heute sowie Heimatschutz/Patrimoine kostenlos nach Hause
geliefert. Zudem profitieren Sie von Vergünstigungen auf allen unseren Publi-
kationen. Als Mitglied des Berner Heimatschutzes, Region Bern Mittelland, sind 
Sie automatisch auch Mitglied des Berner und des Schweizer Heimatschutzes.

Kategorien
Fr. 30.00 pro Jahr (Jugendmitglieder bis 30 Jahre)
Fr. 80.00 pro Jahr (Einzel-, Paar- und Familienmitglieder)
Fr. 120.00 pro Jahr (Fördermitglieder)
Fr. 180.00 pro Jahr (Kollektivmitglieder)

Mitglied werden
online: www.heimatschutz.be/mitgliedschaft
per E-Mail: info@heimatschutz-bernmittelland.ch

Anne-Catherine Schröter 
Raphael Sollberger
Dieter Schnell
Michael von Allmen
Siedlungen der Nachkriegszeit 
in Bümpliz-Bethlehem
aus der Reihe der Schweizeri-
schen Kunstführer GSK

Jetzt bestellen unter:
www.siedlungen-buempliz.ch
Fr. 12.00 (für Mitglieder)
Fr. 18.00 (für Nichtmitglieder)
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